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1. AUSGANGSLAGE UND ZIELE 

AUSGANGSLAGE 
Die Aplafinimo AG besitzt im Planungsgebiet Dorfkern Südwest von Ruswil mehrere Grund-
stücke. Sie plant eine Erneuerung des Dorfkerns mit gewerblichen Nutzungen und Woh-
nungen. Unter anderem ist ein neues Gemeindehaus vorgesehen. Der Standort «Dorfkern 
Südwest» wurde am 17. November 2019, anlässlich einer Konsultativabstimmung zu mög-
lichen Standorten einer neuen Gemeindeverwaltung, mit 54% Anteil von der Stimmbevöl-
kerung Ruswil gutgeheissen. 

In einem mehrjährigen Prozess hat eine Planungsgruppe (mit Hunkeler Partner Architekten, 
A6 Architekten, freiraumarchitektur und ZEITRAUM Planungen) in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde, der Fachinstanz Ortsbild von Ruswil und unter Einbezug der kantonalen Denk-
malpflege in einem begleiteten qualifizierten Verfahren ein Bebauungskonzept für den Dorf-
kern entwickelt, welches in der Zwischenzeit in einem Gestaltungsplan planungsrechtlich 
festgesetzt worden ist. 

 

GRUNDLAGEN UND AUFGABE 
Der Gestaltungsplan «Dorfkern Südwest» wurde am 18. Oktober 2023 vom Gemeinderat 
Ruswil genehmigt und bildet die massgebliche Grundlage für die Planung im Rahmen des 
Studienauftrags. 

Mit den Baubereichen B1 und B2 sowie C1 bis C3 wird attraktiver Wohn- und Gewerbe-
raum vorgesehen. Der Baubereich A mit der schützenswerten «Alten Farb», welche eben-
falls als Baugruppe im BILU und ISOS eingetragen ist, ist als Standort der neuen Gemein-
deverwaltung vorgesehen und wurde nun mit dem Studienauftrag entwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. Situationsplan zum Gestaltungsplan mit Baubereich A für Gemeindehaus 
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Das Raumprogramm der Gemeindeverwaltung umfasst eine Nettogeschossfläche NGF 
nach SIA 416 von rund 1'860 m2. 

Der Umgang für das als schützenswert eingestufte Gebäude «Alte Farb» auf der Parzelle 
Nr.  407 im Baubereich A des Gestaltungsplans war im Studienauftrag abschliessend zu 
klären. 

In Übereinstimmung mit der kantonalen Denkmalpflege waren zwingend Lösungen aufzu-
zeigen, wie mit der «Alten Farb» zumindest ein historischer Bau im Gestaltungsplanperime-
ter erhalten werden könnte.  

 

Abb. Sicht von Wolhuserstrasse, von Nordost (Quelle: ZEITRAUM Planungen AG) 

 

ZIEL 
Ziel des Verfahrens war es, eine neue, attraktive Gemeindeverwaltung innerhalb des Gestal-
tungsplanperimeters Dorfkern Südwest zu entwickeln.  

Das Projekt war in einem qualifizierten Konkurrenzverfahren nach anerkannten Regeln mit 
Büros aus den beiden Fachbereichen Städtebau, Architektur sowie Landschaftsarchitektur 
zu evaluieren. Die Gemeinde war am Verfahren zu beteiligen. Schnittstellen zu den anlie-
genden Teilgebieten, unter anderem die Überbauung Dorfkern Südwest, waren darin auf-
zuzeigen. 

 

VERFAHREN IN 2 PHASEN 
Zur Klärung der Projektierung und Realisierung der Gemeindeverwaltung werden in einem 
Prozess in 2 Phasen die notwendigen Evaluations- und Submissionsverfahren durchgeführt. 

1. Zweistufiger Studienauftrag (Phase 1) 

In der ersten Phase wurde ein 2-stufiger Studienauftrag durchgeführt. In der 1. Stufe des 
Studienauftrags wurde eine städtebauliche Lösung erwartet, welche auf Basis der Vorga-
ben im Programm auf Fragen der Dichteverteilung, Höhenentwicklung, Erschliessung, 
Übergängen zur heutigen und geplanten Nachbarschaft und dem Umgang mit dem 
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schützenswerten Haus Antworten gab. Ebenso war das definierte Raumprogramm zum 
Gemeindehaus umsetzten. In der 2. Stufe war die Studie zu vertiefen und weiterzuentwi-
ckeln. 

2. Investoren- oder TU-Angebot (Phase 2) 

In der zweiten Phase wird für die zur Weiterbearbeitung empfohlene Projektstudie in einem 
selektiven Verfahren ein Investorenangebot oder ein Totalunternehmerangebot für geeig-
nete Anbieter aus der Schweiz ausgeschrieben.  
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2. VERFAHREN 

2.1 AUFTRAGGEBERSCHAFT 

Aplafinimo AG 

Gewerbering 20 

6018 Buttisholz 

vertreten durch: Marco Imgrüt 

Das Verfahren erfolgte in einer kooperativen Planung mit der Gemeinde Ruswil. 
 

2.2 VERFAHRENSBEGLEITUNG 

ZEITRAUM Planungen AG 

Hirschmattstrasse 25 

6003 Luzern 

vertreten durch: Daniel Stalder (PL), Michelle Debrot 

 

2.3 VERFAHRENSGRUNDSÄTZE 

Um den hohen Qualitätsansprüchen an die Entwicklung und Gestaltung des zentral gele-
genen Orts gerecht zu werden, wurde ein zweistufiger Studienauftrag auf Einladung für 
Architekten und Landschaftsarchitekten durchgeführt. 

Das Verfahren war nicht dem öffentlichen Beschaffungswesen unterstellt. 

Die Ordnung SIA 143 für Architektur- und Ingenieurstudienaufträge galt, wenn nichts ande-
res vermerkt, subsidiär. 

Verbindlich für die Durchführung des Verfahrens waren das Programm, die Fragenbeant-
wortungen und das Protokoll (Zwischenbericht) der 1. Stufe sowie die Fragenbeantwortung 
und der Schlussbericht der 2. Stufe. Fragen wurden im Rahmen der Fragerunden der 1. 
Stufe und 2. Stufe entgegengenommen und den teilnehmenden Teams der jeweiligen Stufe 
schriftlich beantwortet. Das Verfahren erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Mit der Teilnahme am zweistufigen Studienauftrag anerkannten die Teilnehmenden aus-
drücklich die Auftragsbedingungen, das Programm, die Fragenbeantwortung, das Präzisie-
ren der Aufgabenstellung zwischen der 1. und 2. Stufe sowie die Entscheide des Beurtei-
lungsgremiums in Ermessensfragen. 

Das Beurteilungsgremium behielt sich vor, die Anzahl an Teilnehmenden für die 2. Stufe zu 
beschränken. 
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Das Programm wich in folgendem Punkt von der Ordnung SIA 143 (Ausgabe 2009) ab: Es 
gilt der Ausschluss von Entschädigungsansprüchen gemäss Art. 27 der Ordnung SIA 143 
(Ausgabe 2009). 

Textbeiträge in den Projektstudien und sämtliche Korrespondenz hatten in deutscher Spra-
che zu erfolgen. 

Die Teilnehmenden verpflichteten sich zur Vertraulichkeit. Jegliche Kommunikation über den 
Studienauftrag gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber den Medien, war 
während des Verfahrens nicht gestattet. 

Neben fachlichen Qualitäten und Erfahrungen ist die Fähigkeit zur kooperativen Projektar-
beit mit der Bauherrschaft und dem zukünftigen Investor und/oder TU ausdrücklich ge-
sucht. 

Auf Basis der zur Weiterbearbeitung empfohlenen Projektstudie aus dem zweistufigen Stu-
dienauftrag wird ein Projekt ausgearbeitet, das als Grundlage für die Phase 2, die Investo-
renausschreibung, dient. 

 

2.4 ABLAUF UND TERMINE 

1.
 S

tu
fe

 

Startveranstaltung inkl. Modellausgabe 7. Mai 2024 

Frageneingang 22. Mai 2024 

Fragenbeantwortung 12. Juni 2024 

Abgabe  23. August 2024 

Präsentation und Beurteilung  3. und 10. September 2024 

   

2.
 S

tu
fe

 

Start 2. Stufe (Digitale Abgabe Programm 2. Stufe) 9. Oktober 2024 

Frageneingang 16. Oktober 2024 

Fragenbeantwortung 30. Oktober 2024 

Abgabe 24. Januar 2025 

Abgabe Modell 31. Januar 2025 

Schlusspräsentationen und Beurteilung 5. und 11. Februar 2025 
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2.5 TEILNEHMENDE 

Für den Studienauftrag wurden sieben Planungsteams aus den Fachdisziplinen Architektur 
und Städtebau unter Beizug eines Landschaftsarchitekten beauftragt. 

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften (ARGE) zwischen Architekturbüros war zulässig. 

Folgende Teams folgten der Einladung und nahmen am Verfahren teil: 

- ARGE A6 Architekten, Buttisholz und Hunkeler Partner Architekten, Schenkon  
freiraumarchitektur, Luzern 

- B2G Architekten, Sempach 
LAND SCHAFFT, Sursee 

- ARGE Mythenstrasse 7, mit Bosshard & Luchsinger Architekten, wiku architekten, 

Andreas Gervasi Architekten, Luzern 
Christoph Wey Landschaftsarchitekten, Luzern 

- Marques Architekten, Luzern 
Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern 

- ARGE Lengacher Emmenegger und blgp Architekten, Luzern 
Appert Zwahlen Partner, Cham 

- TGS Architekten, Luzern 
Uniola Landschaftsarchitektur und Stadtplanung, Zürich 

- Unit Architekten, Sempach und Hergiswil 
Tschumi Landschaftsarchitektur, Pfaffhausen 

A6 Architekten und Hunkeler Partner Architekten waren im vorgängigen, begleiteten Ver-
fahren aktiv beteiligt, woraus das Richtprojekt zum Gestaltungsplan resultierte. Hunkeler 
Partner Architekten zeichneten sich auch für den genehmigten Gestaltungsplan verantwort-
lich. Die beiden Büros durften trotzdem am Studienauftrag teilnehmen, da alle relevanten, 
erarbeiteten Dokumente allen Studienauftragsteilnehmenden zur Verfügung gestellt worden 
waren. 

 

2.6 BEURTEILUNGSGREMIUM 

Das Beurteilungsgremium des zweistufigen Studienauftrags bestand aus einem Fach- und 
Sachgremium sowie nicht stimmberechtigten Expertinnen und Experten. 

In der 2. Stufe ersetzte der neu gewählte Gemeinderat Werner Koch den früheren Gemein-
derat Rolf Marti. Im Rahmen der 2. Stufe wurde das Sachgremium durch Hans Aregger 
ergänzt. 
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Fachgremium (4 Stimmen) 

- Hansjürg Egli, Architekt HBK SIA FSAI Luzern / Fachinstanz Ortsbild (Vorsitz) 

- Elisabeth Blum, Dr. sc. dipl. Architektin ETH, Zürich 

- Andreas Heierle, Architekt USI SIA BSA, Luzern 

- Johannes Heine, Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt FH SIA BSLA, BÖE studio, Zürich 

- Niels Roefs, Architekt ETH HTL, Zug  

Sachgremium (3 Stimmen)  

- Viktoria Aregger, Aregger AG 

- Marco Imgrüt, Aplafinimo AG / Grundeigentümerschaft 

- Franz Glanzmann, Progredis Baumanagement AG 

- Hans Aregger, Aregger AG 

Expert:innen (ohne Stimmrecht)  

- Franzsepp Erni, Gemeindepräsident Ruswil 

- Rolf Marti, Gemeinderat Ressort Bau & Infrastruktur Ruswil (1. Stufe) 

- Werner Koch, Gemeinderat Ressort Bau & Infrastruktur Ruswil (2. Stufe) 

- Tobias Lingg, Gemeindeschreiber Gemeinde Ruswil 

- Frank Bürgi, Kantonale Denkmalpflege Luzern 

- Einfache Gesellschaft Stirnimann, vertreten durch Dr. Christof Stirnimann und PD 

Dr. Guido Stirnimann, Miteigentümer Parzelle Nr. 405 (Nachbarschaft) 

- Adrian Leuenberg, Experte Verkehrsplanung, AKP Verkehrsplanung Luzern 

- Thomas Minder, Lärmexperte, sinus Sempach 

- Reinhard Wiederkehr, Brandschutzexperte, Makiol Wiederkehr AG Beinwil am See 

- Alex Bucher, Experte Bauökonomie, massplan AG 

- Ivan Stalder, Experte Flächenmanagement, Raum und Design Wolhusen 

Die kantonale Denkmalpflege nahm aufgrund der Aufgabenstellung mit einem inventarisier-
ten, schützenswerten Bauobjekt einer Baugruppe im ISOS-Perimeter als nicht stimmbe-
rechtigter Experte Einsitz im Gremium. Die Denkmalpflege hatte die Aufgabe, sich für die 
ortsbaulichen Qualitäten und die bauhistorische Bedeutung des Ortes und der inventarisier-
ten Objekte einzusetzen und diese Sichtweise in den Prozess einzubringen. 

 

2.7 ENTSCHÄDIGUNG 

Den eingeladenen Planerteams wurden je CHF 20’000.00 (exkl. MwSt. und inkl. Spesen 
und Nebenkosten) als einmalige, feste Entschädigung für eine vollständig eingereichte Pro-
jektstudie über beide Stufen in Aussicht gestellt. 
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Den ausgeschiedenen Planungsteams der 1. Stufe wurden je CHF 9‘000.00 exkl. MwSt. 
vergütet. Den für die 2. Stufe des Studienauftrags selektionierten Planungsteams wurden je 
CHF 20‘000.00 exkl. MwSt. als feste Entschädigung für eine vollständige und termingerecht 
eingereichte Projektstudie der 1. und 2. Stufe vergütet. In dieser Vergütung waren sämtliche 
Entschädigungen und Nebenkosten wie Kopierkosten oder Reisespesen enthalten.  

Ein eingereichter Beitrag galt dann als vollständig, wenn die Abgabefrist für Pläne und Mo-
dell eingehalten wurde und alle weiteren geforderten Unterlagen fristgerecht vorlagen.  

 

2.8 EIGENTUMSVERHÄLTNISSE UND URHEBERRECHT 

Mit der Auszahlung der Entschädigung gingen die Nutzungs- und Änderungsrechte an den 
eingereichten Konzept- und Projektstudien auf die Auftraggeberschaft über. Die Nutzungs-
rechte an Architekturprojekten sowie die Persönlichkeitsrechte inklusive der Urheberper-
sönlichkeitsrechte blieben bei den Projektverfassenden. 

 

2.9 WEITERBEARBEITUNG 

WEITERBEARBEITUNG GENERELL 
Die Studienergebnisse sowie die Erkenntnisse und Empfehlungen des Beurteilungsgremi-
ums dienen als Grundlage für die weiteren Planungsschritte. 

Das Beurteilungsgremium empfahl eine Projektstudie zur Weiterbearbeitung, als Grundlage 
für die Phase 2 (Investoren- oder TU-Angebot) und zur Realisierung. Das genaue Umset-
zungsmodell sowie die Freigabe zur Weiterbearbeitung werden in Abstimmung mit der Ge-
meinde Ruswil noch definiert. 

Die Auftraggeberschaft sichert der Verfasserschaft des zur Weiterbearbeitung empfohlenen 
Beitrags die weiteren Planungsarbeiten zu, respektive überbindet diese Planer-Verpflich-
tung einer zukünftigen Bauträgerschaft (Investor, TU oder Gemeinde Ruswil) weiter. Auf-
traggeberschaft für die Weiterbearbeitung ist die Gemeinde Ruswil. 

 

PROJEKTIERUNG UND REALISIERUNG 
Die Beauftragung für Planungsleistungen erfolgt generell unter Vorbehalt einer vertraglichen 
Einigung zwischen der Auftraggeberschaft und der zukünftigen Bauträgerschaft sowie unter 
Vorbehalt der erforderlichen Kreditfreigaben durch die Stimmbevölkerung von Ruswil. 

Der Folgeauftrag umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen oder Anteile davon, gemäss 
den Honorarordnungen SIA 102 (2020) und 105 (2020): 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 
Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibungspläne, 51 Ausführungsplanung, 52 Gestalteri-
sche Leitung. 
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Den Architekten und den Landschaftsarchitekten wird ein Anteil äquivalent mind. 56.0% 
(Teilleistungsprozente) der Planungsleistungen gemäss der Leistungstabelle der Honora-
rordnungen SIA 102 (2014) und SIA 105 (2014) zugesichert.  

Anteile der Detailplanung und des Baubewilligungsverfahrens, die Grobkostenschätzung 
und die Kostenschätzung sowie der Kostenvoranschlag, Ausschreibungen und Vergaben, 
alle Werkverträge sowie die Bauleitung und das Kostenmanagement sind nicht Bestandteil 
der Weiterbearbeitung. 

Die Honorare des Folgeauftrags werden im Anschluss an den Studienauftrag vertraglich 
geregelt. 

 

BEAUFTRAGUNG WEITERER PLANER UND SPEZIALISTEN 
Weitere während des Studienauftrages durch die Teilnehmenden beigezogene Fachpla-
nende und Spezialisten haben keinen Anspruch auf eine Beauftragung. Sie können von der 
Auftraggeberschaft beauftragt werden, sofern die notwendige personelle Kapazität, der nö-
tige Fachausweis und ein marktfähiges Honorarangebot nachgewiesen sind. 

Fachplanende und Spezialisten werden in Abstimmung zwischen Architekten und Auftrag-
geberschaft in Zusammenhang mit dem Investoren- oder TU-Angebot bestimmt. Dem Ar-
chitekten werden keine Planende vorgegeben, sondern es werden gemeinsam qualifizierte 
Planende für Offerten angefragt. 

Die Auftraggeberschaft respektive die Gemeinde behält sich vor, für die weiteren Schritte 
nach Abschluss des Studienauftrags eine Bauherrenvertretung einzusetzen. 

 
UMSETZUNG (PHASE 2) 
Mit dem Abschluss des Studienauftrags (Phase 1) obliegt die Verantwortung der Umset-
zung bei der Gemeinde Ruswil. 

Die Auftraggeberschaft verpflichtet sich, die Weiterbearbeitung und die in Aussicht gestell-
ten Leistungsanteile resp. die zur Weiterbearbeitung empfohlene Projektstudie und deren 
Verfasserschaften der zukünftigen Bauträgerschaft zu überbinden. Die Gemeinde verpflich-
tet sich, die entsprechenden Leistungsanteile an die zur Weiterbearbeitung empfohlene Ver-
fasserschaft zu vergeben. 

Die Gemeinde verlangt, dass das lokale Gewerbe für Submissionen von Arbeitsgattungen 
eingeladen wird. 

Die Auftraggeberschaft des Studienauftrags prüft mit der Gemeinde Ruswil als zukünftige 
Nutzerin unterschiedliche Projektierungs- und Realisierungsmodelle für das neue Gemein-
dehaus. 

Die Investorenausschreibung sowie das genaue Umsetzungsmodell werden durch den Ge-
meinderat im Anschluss an den Studienauftrag entwickelt.  
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3. AUFGABENSTELLUNG 1. STUFE 

Aufgabe der ersten Stufe war es, ortsbauliche Konzepte in Abstimmung mit dem geforder-
ten Raumprogramm aufzuzeigen und den Umgang mit der schützenswerten «Alten Farb» 
zu klären. 

3.1 UMGANG MIT BESTANDESBAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. «Alte Farb» in Ruswil. Ursprünglicher Zustand um 1800/1810 (links), Bauphasenplan (rechts) 
(Quelle: Büro ADB Burgdorf) 

In der ersten Stufe des Studienauftrags war zu prüfen, wie das schützenswerte Haus von 
1800/1810 oder Teile davon in die Gesamtkomposition der Gemeindeverwaltung einbezo-
gen und einer vitalen Nutzung zugeführt werden können. Hierzu wurden auch unkonventi-
onelle Lösungen erwartet. Die ergänzenden Anbauten nach 1900 konnten zurückgebaut 
werden. 

Der Erhalt war verbindliche Vorgabe für den Entwurf der neuen Gemeindeverwaltung im 
Rahmen der ersten Stufe des Studienauftrags. 

Im Sinne eines ergebnisoffenen Prozesses hatte das Beurteilungsgremium in Abstimmung 
mit der Denkmalpflege, aufgrund der Ergebnisse der ersten Stufe des Studienauftrags, zu 
entscheiden, in welcher Form der Bestandesbau «Alte Farb» in die Gesamtlösung einbezo-
gen wird. 
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3.2 PERIMETER 

Abb. Projektperimeter mit Baulinien und grundsätzlichen Abständen 

Der Projektperimeter für den Studienauftrag entsprach dem Baubereich A gemäss Gestal-
tungsplan «Dorfkern Südwest» inklusive dem Vorbereich am Chasteleweg. 

Im Sinne eines Betrachtungsperimeter war auch die angrenzende Umgebung im unteren 
Dorfkern in die Überlegungen einzubeziehen. 

Innerhalb des Projektperimeters war die neue Gemeindeverwaltung zu planen. 

Der Chasteleweg dient der Erschliessung der Anrainer (Parzelle GB Nrn. 405 und 412), die 
Zufahrt war folglich weiterhin zu gewährleisten. Hochbauten durften an den Chasteleweg 
gebaut werden. Hierbei war ein Grenzabstand zur Parzelle Nr. 410 von 0.60 m einzuhalten. 

Angrenzend zum Projektperimeter liegt im Norden die Parzelle Nr. 405 der Partei Stirni-
mann. Gegenüber der Parzelle waren mindestens die Grenzabstände gemäss Regelbau-
weise einzuhalten, wie im Perimeterplan abgebildet. Die Einschätzung des Wohnwerts der 
bestehenden Immobilie Stirnimann wird in der Beurteilung der Projektstudien abgewogen. 

Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters gilt zu den Parzellen Nrn. 408 und 406 ein Bau-
recht an die Grenze des Planungsperimeters (lilafarbene Fläche). 

Gegen den Baubereich B1 war ein Abstand von 10 m vorzusehen, so dass eine offene 
Parkierung zwischen den Bauten möglich war. Oberirdische Verbindungen wie Brücken und 
dgl. waren nicht erwünscht.  

Gegenüber dem Projektperimeter südlich der Wolhuserstrasse besitzt die Gemeinde ein 
Grundstück, die Parzelle GB Nr. 416. Mittelfristig plant die Gemeinde dort eine Umgestal-
tung und Aufwertung. Auf der Parzelle Nr. 416 konnten im Rahmen des Studienauftrags bei 
Bedarf ergänzende Pflicht-Parkplätze für die neue Gemeindeverwaltung angedacht werden, 
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sollten diese innerhalb des Projektperimeters keinen Platz finden. Es lag im Ermessen der 
Projektverfassenden, ortsbauliche, gestalterische Grundsätze für die Parzelle Nr. 416 und 
das nähere Umfeld (Betrachtungsperimeter) aufzuzeigen. 

Die im Umfeld des Projektperimeters liegenden und als schützenswert eingestuften Häuser 
«Untere Gerbi» und «Untere Gerbi Neuhaus» sowie die geschützte «Obere Gerbi» mit dem 
Vorplatz und dem Brunnen waren in die ortsbaulichen Betrachtungen miteinzubeziehen. 

Eine Weiterbearbeitung im Betrachtungsperimeter war nicht Bestandteil der Aufgabe. 

 

Abb. Kantonale Baulinie an der Wolhuserstrasse 

Die bestehende kantonale Baulinie (RRE Nr. 2675 vom 21.08.1990) entlang der Wolhus-
erstrasse war einzuhalten. 

 

3.3 RAUMANGEBOT «FARB» 

Die ursprünglichen Flächen der «Farb» umfassen Nutzflächen auf 4 Geschossen im Umfang 
von total 518 m2. In der ersten Stufe war eine Nutzung in Zusammenhang mit der neuen 
Gemeindeverwaltung zu suchen. 

  

3.4 RAUMPROGRAMM GEMEINDEHAUS 

Geplant sind für die neue Gemeindeverwaltung die folgenden Abteilungen mit insgesamt   
45 Arbeitsplätzen: 

- Abteilung Bau & Infrastruktur 

- Abteilung Finanzen 

- Abteilung Soziales 

- Abteilung Zentrale Dienste & Stab Geschäftsführung 

- Betreibungsamt 

- Abteilung Bildung: Musikschule Rottal 
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Das Raumprogramm der Gemeindeverwaltung lag vor mit einer Nettogeschossfläche NGF 
nach SIA 416 von rund 1'860 m2 (Hauptnutzflächen HNF inkl. Nebennutzflächen NNF und 
inkl. Verkehrsflächen VF gemäss SIA 416). Die durchschnittlich geforderte Raumhöhe im 
Licht betrug 2.60 m. 

 

3.5 NUTZUNGSFLEXIBILITÄT 

Zukünftige räumliche Änderungen sollten möglichst ohne oder mit geringen baulichen An-
passungen möglich sein. Deshalb wurde bezüglich Tragstruktur, Raumgrösse, Raumform, 
Belichtung, Belüftung, Erschliessung und Medienführung sowie hinsichtlich der Bildung von 
funktionalen Raumgruppen eine möglichst nutzungsflexible Anlage erwartet. 

 

3.6 ERSCHLIESSUNG 

Die Haupterschliessung einer gemeinsamen unterirdischen Einstellhalle ist von der Wolhus-
erstrasse her geplant, die Zufahrt liegt im Westen des Gestaltungsplanperimeters beim Bau-
bereich B2. Für die Anlieferung war eine entsprechende Haltezone aufzuzeigen. Die Notfall-
zufahrt und Feuerwehrstellplätze waren auszuweisen. 

 

3.7 ABSTELLPLÄTZE 

Die Abstellplätze für Autos waren unterirdisch zu erstellen, der Anschluss an die Einstellhalle 
gemäss Gestaltungsplan Dorfkern Südwest im 1. Untergeschoss gegeben. 

Für die Gemeindeverwaltung waren mind. 2 oberirdische Kurzzeit-Parkplätze erwünscht. 

Total waren im Studienauftrag mindestens 25 Parkplätze für die Mitarbeitenden und die 
Kundschaft der Gemeindeverwaltung vorzusehen. Weiter waren ausreichend Zweiradstell-
plätze anzubieten. 
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4. BEURTEILUNGSKRITERIEN 

Die eingereichten Projektstudien wurden gemäss den Beurteilungskriterien im Programm 
zum Studienauftrag beurteilt. Die Beurteilungskriterien wurden vom Beurteilungsgremium in 
einer Gesamtwertung angewendet. 

 

Ortsbau, Architektur, Freiraum und Gesellschaft 

- Ortsbauliches Konzept und Eingliederung in den Kontext, Massstäblichkeit der Ge-

samtlösung, Qualität des Einbezugs der schützenswerten «Alten Farb» 

- Beziehungen, Übergänge und Vernetzung zwischen Umfeld (Strassen- und Quar-

tierräume, Freiraum und Innenraum) 

- Atmosphäre der Räume und Freiräume, Begegnungs- und Aufenthaltsqualität, 

Vernetzung und Übergänge mit dem Umfeld 

- Beitrag zur Stärkung der Identität des Ortes, Adressbildung 

- Identität und Ausstrahlung des Baus  

 

Funktionalität und Raumprogramm 

- Qualität und Zweckmässigkeit der Organisation von Innen- und Aussenräumen, 
Erfüllung des Raumprogramms 

- Erfüllung der Zielwerte des Projektpflichtenhefts 

- Nutzungsvielfalt, Alltagstauglichkeit, Qualität der Arbeitsplätze, Nutzungsvielfalt, 
Alltagstauglichkeit 

- Gebrauchswert, Flexibilität und Möblierbarkeit 

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

- Kompaktheit des Lösungsvorschlags bei gleichzeitig hoher Nutzungsqualität, Aus-
nützung des Flächenpotentials 

- Effizientes Gebäudelayout (Statik/Leitungsführung/Technik) 

- Wirtschaftliche Baurealisation und Baukosten 

- Nachhaltigkeit (tiefe Betriebs- und Unterhaltskosten) 

- Effektive Lösungen für die umweltrechtlichen Belange (Lärm und Mikroklima gene-
rell) 

- Plausibilität der Flächenkennwerte 
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5. BEURTEILUNG 1. STUFE 

5.1 ABGABE 1. STUFE 

Alle sieben Teams haben ihre Studienarbeiten fristgerecht bis am 23. August 2024 als 

Schlussabgabe der 1. Stufe gemäss den Programmbestimmungen eingereicht. 

 

5.2 VORPRÜFUNG 

Die eingereichten Projektstudien wurden durch die Verfahrensbegleitung und beigezogenen 

Experten (Lärm, Verkehr, Bauökonomie) in einer formellen und inhaltlichen Vorprüfung auf 

die Einhaltung der Termine und auf ihre Vollständigkeit sowie die Einhaltung der Vorgaben 

gemäss Programm und der Fragerunde hin geprüft. Weiter wurden die Planungs- und Pro-

jektkennwerte gegenübergestellt. 

Die Ergebnisse der Vorprüfung wurden in einem schriftlichen und wertungsfreien Bericht 

dokumentiert. Vor der Präsentation der Studienbeiträge wurde dem Beurteilungsgremium 

das Ergebnis der Vorprüfung vorgestellt. 

Das Beurteilungsgremium beschloss aufgrund der Resultate der Vorprüfung alle sieben Pro-
jekte zur Beurteilung zuzulassen. 

 

5.3 ABLAUF DER BEURTEILUNG 1. STUFE 

1. Beurteilungstag 

Am Dienstag, 3. September 2024 fanden in Buttisholz die Präsentationen der 1. Stufe zum 

zweistufigen Studienauftrag Gemeindehaus Ruswil statt. 

Hansjürg Egli als Vorsitzender des Beurteilungsgremiums und Daniel Stalder von der Ver-

fahrensleitung führten durch den Tag. 

Das Beurteilungsgremium bestehend aus dem Fach- und Sachgremium, war beschlussfä-

hig, Niels Roefs musste sich für den Tag entschuldigen. Zugegen waren folgende Mitglieder 

des Beurteilungsgremiums und Expert:innen: 

Fachgremium 

- Hansjürg Egli, Architekt HBK SIA FSAI Luzern / Fachinstanz Ortsbild (Vorsitz) 

- Elisabeth Blum, Dr. sc. dipl. Architektin ETH, Zürich 

- Andreas Heierle, Architekt USI SIA BSA, Luzern 

- Johannes Heine, Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt FH SIA BSLA, BÖE studio, Zürich 
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Sachgremium 

- Viktoria Aregger, Aregger AG 

- Marco Imgrüt, Aplafinimo AG / Grundeigentümerschaft 

- Franz Glanzmann, Progredis Baumanagement AG 

Expert:innen 

- Rolf Marti, Gemeinderat 

- Werner Koch, Gemeinderat 

- Frank Bürgi, Kantonale Denkmalpflege Luzern 

- Einfache Gesellschaft Stirnimann, vertreten durch PD Dr. Guido Stirnimann, Mitei-

gentümer Parzelle Nr. 405 (Nachbarschaft) 

Begleitung 

- Daniel Stalder, ZEITRAUM Planungen AG 

- Michelle Debrot, ZEITRAUM Planungen AG 

Die Abgabe der 1. Stufe der Projektstudien wurde dem Beurteilungsgremium durch die 

Architekten und die Landschaftsarchitekten jeweils in einer 25-minütigen Präsentation vor-

gestellt. Im Anschluss standen weitere 20 Minuten für Fragen und eine wertungsfreie Dis-

kussion zur Verfügung. 

Im Anschluss an die Präsentationen arbeitete sich das Beurteilungsgremium in die Projekte 

ein und diskutierte in Abwesenheit der Teams die Beiträge.  

Es wurde beschlossen, für den 2. Beurteilungstag die Kosten für den Erhalt und die Ertüch-

tigung der «Alten Farb» durch einen Bauökonomen prüfen zu lassen. Anschliessend schloss 

das Beurteilungsgremium den ersten Beurteilungstag ab. 

 

2. Beurteilungstag 

Das Beurteilungsgremium traf sich am Dienstag, 10. September 2024 wieder, zur ganztä-
gigen Beurteilung der sieben Projektstudien der 1. Stufe. 

Hansjürg Egli als Vorsitzender des Beurteilungsgremiums und Daniel Stalder von der Ver-

fahrensleitung führten durch den Tag. 

Das Beurteilungsgremium, bestehend aus dem Fach- und Sachgremium, war vollzählig an-

wesend und beschlussfähig.  

Der Bauökonom, Alex Bucher, präsentierte die Grobkostenschätzung für die «Alte Farb» in 
zwei Varianten: Sanierung mit bestehender Geschosseinteilung und Sanierung mit einer 
Auskernung und zwei Geschossdecken. Weiter wurde berücksichtigt, ob nur der Hauptbau 
oder auch der Anbau von 1800 erhalten wurde. Die Grobkostenschätzung für die Ertüchti-
gung ergab Kosten von 1.7 bis 2.6 Mio. Franken. 

Im Anschluss beurteilte das Beurteilungsgremium die sieben Beiträge anhand der festge-
legten Beurteilungskriterien des Programms in mehreren Rundgängen. 
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5.4 ENTSCHEIDE 

Nach eingehender Diskussion beschloss das Gremium, die folgenden Projektstudien nicht 
weiter zu verfolgen; diese Projektbeiträge vermochten bezüglich der ortsbaulichen Setzung 
und Adressierung, dem Umgang mit der «Alten Farb» und in der Gebrauchstauglichkeit der 
neuen Gemeindeverwaltung nicht zu überzeugen: 

- ARGE A6 Architekten, Buttisholz und Hunkeler Partner Architekten, Schenkon  
freiraumarchitektur, Luzern 

- B2G Architekten, Sempach 
LAND SCHAFFT, Sursee 

- ARGE Mythenstrasse 7, mit Bosshard & Luchsinger Architekten, wiku architekten, 

Andreas Gervasi Architekten, Luzern 
Christoph Wey Landschaftsarchitekten, Luzern 

Das Beurteilungsgremium beschloss die folgenden vier Beiträge für die 2. Stufe des Studi-
enauftrags zu selektionieren: 

- Marques Architekten, Luzern 
Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern 

- ARGE Lengacher Emmenegger und blgp Architekten, Luzern 
Appert Zwahlen Partner, Cham 

- TGS Architekten, Luzern 
Uniola Landschaftsarchitektur und Stadtplanung, Zürich 

- Unit Architekten, Sempach und Hergiswil 
Tschumi Landschaftsarchitektur, Pfaffhausen. 

Es wurde ein Protokoll der 1. Stufe verfasst und allen Teams zur Verfügung gestellt. 

 

5.5 VERÖFFENTLICHUNG 

Der Gemeinderat von Ruswil informierte die Bevölkerung in der Ausgabe vom 21. November 
2024 im «Anzeiger vom Rottal» über das Ergebnis der 1. Stufe. 
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6. ERKENNTNISSE FÜR DIE 2. STUFE 

Aufgrund der intensiven Auseinandersetzung und Diskussionen mit den eingereichten Pro-

jektstudien der 1. Stufe erlangte das Beurteilungsgremium wichtige Erkenntnisse, welche in 

die Aufgabenstellung der 2. Stufe einflossen: 
 

6.1 «ALTE FARB» 

Mit der ersten Stufe konnte der Nachweis erbracht werden, dass das Raumprogramm auch 

ohne die Nutzung der «Alten Farb» in einem neuen Gemeindehaus Platz findet. 

Die Nutzung des schützenswerten Gebäudes als Teil der Gemeindeverwaltung erachtet die 

Gemeinde als nicht mehr zielführend. Die räumlichen Verhältnisse stehen effizienten Verwal-

tungsabläufen entgegen. Als Konsequenz wurden für die «Alte Farb» Nutzungsvorschläge 

im öffentlichen oder im Dienstleistungs- und Gewerbebereich erwartet, welche unabhängig 

vom Raumprogramm der Gemeindeverwaltung sein dürfen. 

Es lag dabei im Ermessen der Projektverfassenden, nur den Hauptbau der «Alten Farb» von 

1800, den Hauptbau mit dem angrenzenden Keller oder auch die späteren Erweiterungen 

zu erhalten. 

Die Geschosse in der «Alten Farb» durften hierbei verändert werden, neu eingezogene De-

cken waren zulässig. 

Abb. Gebäudeaufnahme Längsschnitt «Alte Farb» in Ruswil (Quelle: Lampart Architektur AG) 
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6.2 RAUMPROGRAMM GEMEINDEVERWALTUNG 

Das Raumprogramm für die 2. Stufe wurde durch die Gemeinde überprüft und präzisiert. 

Die Empfehlungen schafften vor allem mehr Klarheit in den funktionalen Abläufen der Ge-

meindeverwaltung. Ergänzend wurden auch ortsbauliche Anforderungen und Hinweise zur 

Adressierung der neuen Gemeindeverwaltung sowie zu den innen- und aussenräumlichen 

Beziehungen abgegeben. 

 

6.3 VERHÄLTNIS ZUR NACHBARSPARZELLE NR. 405 

Der Erhalt einer guten Wohnqualität und ein gebührender Abstand vom Grundstück Nr. 405 

waren für die Projektierung in der 2. Stufe verstärkt zu berücksichtigen. 

In diesem Sinne waren einzelne, höhere Volumen bzw. die Geschossigkeit einzelner Pro-

jektstudien der 1. Stufe kritisch zu hinterfragen. 

 

6.4 SCHNITTSTELLEN UND UNTERGESCHOSSE 

Von der «Alten Farb» mussten neue Untergeschosse aus bautechnischen Gründen mindes-

tens einen Abstand von 2.0 m einhalten, damit der Aushub und die Baugrubensicherung 

gewährleistet sind. 

Schnittstellen, vor allem in den Untergeschossen, zum Bauprojekt der Aplafinimo AG und 

den weiteren Nachbarn waren verstärkt zu berücksichtigen. 

Bei der Planung des Untergeschosses war darauf zu achten, dass im Freiraum vorgesehene 

Baumpflanzungen, insbesondere Grossbäume, abseits von unterbauten Flächen platziert 

wurden. Die Qualitäten von Pflanzungen oberhalb der Untergeschosse waren nachvollzieh-

bar zu begründen. 

 

6.5 ERSCHLIESSUNG UND PARKIERUNG 

Die im Gestaltungsplan festgelegten Zufahrtsmöglichkeiten ab der Wolhuserstrasse waren 

nachzuweisen, die Anlieferungszonen, Parkplätze und die erforderlichen Bewegungs- und 

Stellflächen für die Rettungsdienste waren aufzuzeigen. 

Die Haupterschliessung einer gemeinsamen unterirdischen Einstellhalle erfolgt von der Wol-

huserstrasse her und blieb somit unverändert gegenüber der 1. Stufe.  

Die geforderte Anzahl Parkplätzen waren für alle Verkehrsträger aufzuzeigen. 
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Die gewünschten oberirdischen Kurzzeitabstellplätze für Autos blieben ebenfalls Grundan-

gabe der Planung, die bestehenden strassennahen Parkfelder beim Chastelenweg konnten 

aufgehoben und an einem anderen Ort angeboten werden. 

Konnten nicht alle Pflichtparkplätze im Planungsperimeter vorgesehen werden, bestand die 

Möglichkeit, einzelne Parkplätze auf der Parzelle Nr. 416 südlich der Wolhuserstrasse an-

zuordnen. 

Die gemäss Gestaltungsplan ausgewiesene Fusswegverbindung zwischen der Rebhal-

destrasse und dem Chasteleweg war vorzusehen. Die genaue Lage konnte von den Vor-

gaben im Gestaltungsplan abweichen. Der Fussgängerübergang zur Parzelle Nr. 416 (Be-

trachtungsperimeter) der Gemeinde war auszuweisen. 
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7. BEURTEILUNG 2. STUFE 

7.1 ABGABE 2. STUFE 

Alle vier Teams haben ihre Projektstudien fristgerecht bis am 24. Januar 2025 als Schluss-

abgabe der 2. Stufe gemäss den Programmbestimmungen eingereicht. Die Abgabe der 

Gipsmodelle erfolgte ebenfalls fristgerecht am 31. Januar 2025. 

 

7.2 VORPRÜFUNG 2. STUFE 

Die vier eingereichten Projektstudien wurden durch die Verfahrensbegleitung und beigezo-

genen Expert:innen zu den Themen Verkehr, Lärmschutz, Brandschutz und Flächenma-

nagement der Gemeindeverwaltung geprüft.  

Weiter wurden die Planungs- und Projektkennwerte gegenübergestellt und durch einen 

Bauökonomen in einer detaillierten Grobkostenschätzung mit einer Genauigkeit von +/- 

20% geprüft. Es stellte sich dabei heraus, dass die Kostendifferenzen insgesamt in einem 

massvollen Bereich lagen; es wurden Abweichungen zwischen dem teuersten und dem 

günstigsten Projekt von ca. 13 % festgestellt. 

Alle vier verbleibenden Teams sahen den Erhalt des Hauptbaus der «Alten Farb» von 1800 

ohne den Annexbau vor, daher bewegten sich die Kosten für den Erhalt der «Alten Farb» 

mit Sanierung und Ertüchtigungen alle im selben Kostenrahmen. 

 

7.3 ABLAUF DER BEURTEILUNG 2. STUFE 

Schlusspräsentationen und 1. Beurteilungstag 

Am Mittwoch, 5. Februar 2025, fanden in der Kaffeestube der Mehrzweckhalle Wolfsmatt 

in Ruswil die Schlusspräsentationen der 2. Stufe zum zweistufigen Studienauftrag Gemein-

dehaus Ruswil statt. 

Hansjürg Egli als Vorsitzender des Beurteilungsgremiums und Daniel Stalder von der Ver-

fahrensleitung führten durch den Tag. Das Beurteilungsgremium, bestehend aus dem Fach- 

und Sachgremium, war beschlussfähig.  

Das Beurteilungsgremiums war vollzählig anwesend und beschlussfähig. Insgesamt waren 

die folgenden Personen vor Ort: 

  



 

 

Zweistufiger Studienauftrag Gemeindehaus Ruswil. Schlussbericht.   |   11. Februar 2025 26 

Fachgremium 

- Hansjürg Egli, Architekt HBK SIA FSAI Luzern / Fachinstanz Ortsbild (Vorsitz) 

- Elisabeth Blum, Dr. sc. dipl. Architektin ETH, Zürich 

- Andreas Heierle, Architekt USI SIA BSA, Luzern 

- Johannes Heine, Dipl. Ing. Landschaftsarchitekt FH SIA BSLA, BÖE studio, Zürich 

- Niels Roefs, Architekt ETH HTL, Zug 

Sachgremium 

- Franz Glanzmann, Progredis Baumanagement AG 

- Hans Aregger, Aregger AG 

- Viktoria Aregger, Aregger AG 

- Marco Imgrüt, Aplafinimo AG / Grundeigentümerschaft 

Expert:innen 

- Werner Koch, Gemeinderat Ruswil 

- Franzsepp Erni, Gemeindepräsident Ruswil 

- Tobias Lingg, Geschäftsführer Gemeinde Ruswil 

- Ivan Stalder, Experte Flächenmanagement Gemeindeverwaltungen, Raum und 

Design Wolhusen / Luzern  

- Frank Bürgi, Kantonale Denkmalpflege Luzern 

- Einfache Gesellschaft Stirnimann, vertreten durch Dr. Christof Stirnimann, Mitei-

gentümer Parzelle Nr. 405 (Nachbarschaft) 

- Julia Bühler, Brandschutzexpertin, Makiol Wiederkehr Ingenieure, Beinwil am See 

Verfahrensbegleitung 

- Daniel Stalder, ZEITRAUM Planungen AG 

- Michelle Debrot, ZEITRAUM Planungen AG 

- Tom Peyer, ZEITRAUM Planungen AG 

 

Die Ergebnisse der Vorprüfung wurden in einem schriftlichen und wertungsfreien Bericht 

dokumentiert. Vor den Präsentationen der Studienbeiträge wurde dem Beurteilungsgre-

mium das Ergebnis der Vorprüfung durch die Verfahrensbegleitung und den anwesenden 

Expert:innen vorgestellt. 

Das Beurteilungsgremium beschloss aufgrund der Resultate der Vorprüfung alle vier Pro-
jekte zur Beurteilung zuzulassen. 

Die Bearbeitungsteams durften anschliessend ihre Arbeiten dem Beurteilungsgremium in 

einer 20-minütigen Präsentation vorstellen, im Anschluss standen weitere 20 Minuten für 

Fragen und eine wertungsfreie Diskussion zur Verfügung.  

Im Anschluss an die Präsentationen arbeitete sich das Beurteilungsgremium in die Projekte 
ein und diskutierte in Abwesenheit der Teams die Beiträge in einem intensiven Rundgang. 
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Alle Projektbeiträge wurden im Plenum hinsichtlich der Beurteilungskriterien des Studien-
auftrags beurteilt. 

Das Beurteilungsgremium beschloss den Beitrag von Marques Architekten mit Fahrni Land-
schaftsarchitekten von der weiteren Beurteilung auszuschliessen, da das Projekt trotz 
grosszügiger Platzsituation den geforderten Grenzabstand gegenüber der Nachbarspar-
zelle Nr. 405 markant verletzte. 

Nach eingehender Diskussion wurde das Projekt der ARGE Lengacher Emmenegger und 
blgp Architekten mit Appert Zwahlen Partner AG ausgeschlossen. Zwar überzeugte die 
ortsbauliche Situation, die betrieblichen Abläufe der Gemeindeverwaltung waren hingegen 
zu wenig durchdacht. 

Die verbleibenden zwei Beiträge von TGS Architekten mit Uniola Landschaftsarchitektur so-
wie von Unit Architekten mit Tschumi Landschaftsarchitektur wurden in die engere Wahl 
gewählt. 

Das Beurteilungsgremium schloss anschliessend den ersten Beurteilungstag ab. 

 

2. Beurteilungstag 

Das Beurteilungsgremium traf sich am Dienstag, 11. Februar 2025 zur Weiterführung der 
Beurteilung. 

Hansjürg Egli als Vorsitzender des Beurteilungsgremiums und Daniel Stalder von der Ver-
fahrensleitung führten durch den Tag. Das Beurteilungsgremium, bestehend aus dem Fach- 
und Sachgremium, war beschlussfähig. Entschuldigt war Hans Aregger. 

Zu Beginn des zweiten Beurteilungstages wurde die ergänzende Kostenberechnung des 

Projekts TGS Architekten mit Uniola Landschaftsarchitektur als Variante in Massivbauweise 

durch die Verfahrensbegleitung vorgetragen. 

Weiter informierte die Gemeinde Ruswil über mögliche Finanzierungsmöglichkeiten der In-

standsetzung der «Alten Farb». 

Anschliessend wurden die Entwürfe aller Projektbeschreibungen durch das Fachgremium 

dem gesamten Beurteilungsgremium vorgestellt. 

Nach der Lesung der Projektbeschreibungen wurde das Projekt der ARGE Lengacher Em-

menegger und blgp Architekten mit Appert Zwahlen Partner im Zuge eines Rückkommens-

antrags für den nächsten Beurteilungsrundgang zurückgeholt. 

Das Beurteilungsgremium setzte sich daraufhin mit den drei verbleibenden Projektbeiträgen 

auseinander. Nebst der Einbettung in den ortsbaulichen Kontext wurde die Funktionalität 

des Raumprogramms, der architektonische Ausdruck, die Wirtschaftlichkeit und der Um-

gang mit der «Alten Farb» vertieft untersucht und anhand der Beurteilungskriterien gegen-

übergestellt.  

In diesem Beurteilungsrundgang wurde das Projekt von Unit Architekten mit Tschumi Land-
schaftsarchitektur ausgeschieden. Trotz städtebaulich überzeugenden Analogien über-
zeugte das Projekt in den abgeleiteten Fassadenthemen nicht. Das Projekt der ARGE 
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Lengacher Emmenegger und blgp Architekten mit Appert Zwahlen Partner wurde im nächs-
ten Rundgang ausgeschieden, da sich die betrieblich-funktionalen Mängel bestätigten. 

 

7.4 ENTSCHEID 

Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit allen Projektbeiträgen empfiehlt das Beurtei-

lungsgremium einstimmig die Projektstudie «zäme», von TGS Architekten Luzern mit Uniola 

Landschaftsarchitektur und Stadtplanung Zürich, zur Weiterbearbeitung. 

 

7.5 EMPFEHLUNGEN ZUR WEITERBEARBEITUNG 

Das Beurteilungsgremium stellt fest, dass das zur Weiterbearbeitung empfohlene Projekt in 

verschiedenen Punkten zu überarbeiten und weiterzuentwickeln ist.  

- Die Adressierung der Eingangsfront zur Wolhuserstrasse ist zu überprüfen und ei-

nem Hauptzugang vom neuen Platz gegenüberzustellen. 

- Die Parallelität und die entstehende Zentralität zwischen Gemeindehaus und west-

licher Fassade der «Alten Farb» wird kritisch hinterfragt, die Fassadenflucht des 

Gemeindehauses ist zu bearbeiten und die Atmosphäre zwischen den Bauten zu 

prüfen. 

- Dem öffentlichen Fussweg im Norden des Perimeters und der Gestaltung des 

Übergangs zur Parzelle Nr. 405 sind besondere Beachtung zu schenken. 

- Das Bürolayout der Gemeindeverwaltung und die innenräumlichen Qualitäten sind 

zu optimieren. Es sind insbesondere die schmalen Zonen hinter dem Treppenkern 

zu überarbeiten. 

- Die Feingliedrigkeit und Strukturierung der Fassade in Holz und die hohe Qualität 

des Hofgartens sind zwingend beizubehalten. 

- Es soll geprüft werden, ob durch eine leichte Reduktion der Anzahl Parkplätze in 

der Einstellhalle und die folglich mögliche Reorganisation des zweiten Unterge-

schosses eine substanzielle Vereinfachung erreicht werden kann. 

 

Die Weiterbearbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ruswil und dem Vor-

sitzenden des Beurteilungsgremiums. 
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7.6 VERÖFFENTLICHUNG 

Die Vorstellung der Projektstudien erfolgt am Freitag, 28. März 2025. Am Samstag, 
29. März findet in Ruswil eine öffentliche Projektausstellung für die Bevölkerung und Inte-
ressierte statt. 

 

7.7 ABSCHLIESSENDER DANK 

Die Aplafinimo AG, die Gemeinde Ruswil, das Beurteilungsgremium, die Expert:innen und 

die Organisierenden des zweistufigen Studienauftrags bedanken sich bei den Teilnehmen-

den für die eingereichten Beiträge und die detaillierte Bearbeitung der Aufgabe. Dank der 

Vielfalt der Vorschläge konnte im intensiven Beurteilungsprozess über mehrere Tage ein 

überzeugendes Projekt gewählt werden. 

 
  



 

 

Zweistufiger Studienauftrag Gemeindehaus Ruswil. Schlussbericht.   |   11. Februar 2025 30 

8. GENEHMIGUNG 

Das Beurteilungsgremium genehmigt den Schlussbericht. 

Ruswil, 11. Februar 2025 

 
Hansjürg Egli (Vorsitz) . 
 
 
 
Elisabeth Blum 
 
 
 
Andreas Heierle . 
 
 
 
Johannes Heine  
 
 
 
Niels Roefs .. 
 
 
 
Viktoria Aregger . 
 
 
 
Marco Imgrüth . 
 
 
 
Franz Glanzmann 
 
 
 
Hans Aregger  
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9. PROJEKTDOKUMENTATION 
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9.1 PROJEKTE DER 2. STUFE  
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Das Projekt schlägt für die Gemeindeverwaltung einen polygonalen, viergeschossigen Soli-
tär vor, der mit seinen Fassaden die zwei vorherrschenden Bebauungsmuster aufnimmt und 
zusammenführt. Der Neubau schreibt gegen Süden den Rhythmus des Strassenraums mit 
leichten Vor- und Rücksprüngen schlüssig weiter und schafft im Osten einen grosszügigen 
Freiraum. Durch sein grosses Volumen und das Walmdach stellt er sich in die Reihe mit den 
geplanten Gebäuden des Gestaltungsplans und kann als dessen «Schlussstein» verstanden 
werden. 

Gegenüber der 1. Stufe präsentiert sich das Haus mit einer Fassade mehr, wodurch die 
Überlappung des nördlichen Nachbargebäudes gänzlich entfällt. Der Ausblick aus letzterem 
ist komplett freigespielt und öffnet sich nach zwei Seiten hin, was eine höchstmögliche 
Wohnqualität gewährleistet. Die schräg verlaufende Fassade des Neubaus verleiht dem öst-
lich vorgelagerten Aussenraum etwas Informelles; er fliesst stärker zwischen den Gebäuden 
hindurch und leitet dynamisch in die zukünftig wichtige Ost-West-Fussgängerverbindung 
über. Als Folge der neuen Gebäudeform rückt der Neubau sehr nahe an die «Alte Farb» und 
steht nun parallel dazu. 

Die Nähe von Neubau und «Alter Farb» lässt innerhalb der materiellen Ausdehnung des 
unteren Dorfplatzes zwei klar eigenständige Teil-Freiräume entstehen: der «Gemeindeplatz» 
an der Wolhuserstrasse und der wohlproportionierte «Hofgarten» am Chasteleweg. Der Ge-
meindeplatz ist dabei der öffentlichere Ort, am vorgeschlagenen Hauptzugang gelegen, mit 
Wasserelement und Solitärbaum für die Vision einer verlangsamten platzartigen Wolhus-
erstrasse gewappnet. Währenddessen zeigt sich der Hofgarten als Vermittler zwischen 
durchgrüntem Gestaltungsplan-Quartier und dem Dorfkern. Eine chaussierte Fläche inmit-
ten des Natursteinbelags ist mit einheimischen Bäumen überstellt und eine Sitzmauer glie-
dert den Hofgarten in einen Aufenthalts- und einen Anlieferungsbereich. Vor dem Neben-
eingang des Neubaus gelegen ist er eine adäquate Antwort auf die benachbarten Frei-

räume. Sitzmauern gliedern den Hofgarten und präzisieren die Aufenthaltsmöglichkeiten.  

Es ist ein gelungenes Beispiel für den Einsatz der richtigen Mittel zu einem zufriedenstellen-
den Ergebnis. Der Freiraum vermag sich gegen die bauliche Bedeutung des Zusammen-
schlusses von «Alter Farb» und Neubau zu behaupten und überzeugt durch präzises Hin-
schauen und Anwenden. 

Die An- und Nebenbauten der «Alten Farb» werden rückgebaut. Das Hauptgebäude der 
«Alten Farb» mit der Geschosseinteilung bleibt erhalten, die Eingriffstiefe ist minimal. Das 
Haus ist vom Gemeindehausplatz und vom Hofgarten aus zugänglich. Der Eingang im Sü-
den führt in das Erdgeschoss, für welches eine gemeinschaftliche Nutzung, z. B. als Ver-
einsraum, vorgeschlagen wird. Der nordseitige Eingang führt ins Treppenhaus, welches die 
Obergeschosse erschliesst. Die kleinzellige Raumstruktur bleibt erhalten und wird mit Ge-
meinschafts- und Ateliernutzungen bespielt. 

Wenn auch der sechseckige Grundriss des Neubaus aus der Vogelperspektive fremd wir-
ken mag in der rechtwinkligen Dorfstruktur, so spielt er bei der Betrachtung vom Strassen-
raum aus seinen grössten, der Form inhärenten Vorteil aus: Seine Fassaden sind trotz gros-
sem Fussabdruck kurz. So integriert sich das Volumen allseitig rücksichtsvoll in die klein-
körnige Nachbarschaft mit tendenziell stehenden Fassaden. Insgesamt bleibt das Projekt 
«zäme» äusserst kompakt. Es zeigt sich in einem feingliedrigen hölzernen Kleid und passt 
sich mit seiner sorgfältig ausgearbeiteten Fassade sensibel und natürlich in den dörflichen 
Kontext ein. Die kleinformatigen zweiflügligen Fenster, die sich zu einem horizontalen Band 
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verbinden, schlagen die Brücke zu den historischen Häusern des Dorfkerns, deren Fassa-
den dieselbe horizontale Strukturierung aufweisen. 

Vom Haupteingang an der Wolhuserstrasse ist die Empfangshalle der Gemeindeverwaltung 
angeordnet, welche auch über einen Nebeneingang vom Dorfzentrum her zugänglich ist. 
Sitzungsräume und die zentralen Dienste sind hier schlüssig angeordnet. Der Gebäu-
degrundriss ist durch zwei Kerne strukturiert, welche die vertikale Erschliessung und die 
Nassräume aufnehmen und ein zentrales hexagonales Foyer umfassen. Aus diesem heraus 
werden die Räume in den Obergeschossen erschlossen, wobei jeweils vier unabhängige 
Zugänge möglich sind, was der langfristigen Nutzungsflexibilität zugutekommt. Ebenfalls 
direkt ans Foyer angebunden sind die Fachschalter, die aus den Abteilungen heraus bedient 
werden. Die Raumschicht entlang der Fassade weist unterschiedliche Tiefen auf, was eine 
vielfältige Unterteilung in Grossraum- und Kleinbüros ermöglicht. Die Obergeschosse sind 
alle gleich strukturiert, wobei sich jeweils zwei Abteilungen eine Etage teilen. Im obersten 
Geschoss mit Überhöhe unter der Dachschräge und einem gedeckten Aussenbereich be-
finden sich die Räume für den Gemeinderat, die grossen Sitzungszimmer und der Mehr-
zweckraum. Foyer und Treppe sind hier über eine auf dem Dach aufgesetzte, seitlich ver-
glaste Laterne natürlich belichtet, was eine angemessene Repräsentativität schafft.  

Der Projektvorschlag weist die geringsten Erstellungskosten aller Beiträge auf und das kom-
pakte Gebäudevolumen mit einer guten Gebäudehüllzahl lässt auch verhältnismässig nied-
rige Betriebskosten erwarten. Bei der vorgeschlagenen Hybrid-Bauweise werden die Mate-
rialien Beton und Holz dort eingesetzt, wo sie ihre Stärken haben, was sowohl ökologisch 
wie ökonomisch sinnvoll ist. 

Die Setzung eines kompakten, vielseitigen Solitärbaus erweist sich sowohl in Bezug auf die 
ortsbauliche Integration als auch auf die interne Gebäudeorganisation als vorteilhaft. Die 
relativ kurzen Fassaden fügen sich respektvoll in das Ortsbild ein, während sich die tiefen 
Grundrisse effizient aus der Mitte heraus erschliessen lassen und eine flexible Aufteilung der 
Büroflächen ermöglichen. Die fein strukturierte Holzfassade trägt wesentlich zur sensiblen 
Integration in den Dorfkern bei. Eine einfache und durchgängige Gebäudestruktur lässt tiefe 
Erstellungskosten und einen effizienten und langfristig flexiblen Betrieb erwarten. Das sorg-
fältig ausgearbeitete Projekt überzeugt auf allen Ebenen und erfüllt die gestellten Anforde-
rungen an diesem anspruchsvollen Ort in überzeugender Weise. 
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Das Projekt hält an seiner Strategie fest und bildet mit einem kompakten höheren Gebäu-
deteil und einem gebürtigen Abstand zur Wolhuserstrasse eine Adresse als kleinen Vorplatz 
an dieser. Zur Hauptstrasse und zur «Alten Farb» zeigt sich der Turm als 5-geschossiges 
Volumen, das nach hinten abgeknickt, in der Höhe reduziert und farblich dezent gestaltet 
das «Gesicht» bildet zum neuen, mit Sitzstufen sorgfältig ausgestatteten «Gmeindsplatz». 
Mit der Einrundung der Neubaute auf der Westseite wird eine räumliche Beziehung zum 
anschliessenden Grünraum gesucht, die auch innenräumlich einen Mehrwert für die Emp-
fangs- und Schalterzone entfaltet. Durch ein Weiterdenken der hier angelegten Raum- und 
Sichtbezüge bis zum Vorraum des «Gmeindplatz»-Zugangs liessen sich zusätzliche Innen- 
Aussenraumpotentiale nutzen. Zugleich ist ein klarer starker Auftritt des neuen Gemeinde-
hauses zur Hauptstrasse hin erwünscht, wo es im Zusammenspiel mit der «Alten Farb» den 
einladenden Zugangsplatz fasst. Insgesamt sind die ortsbauliche Klärung und Schärfung 
der Bauten und der Freiräume aus der 1. Stufe hinaus gut erfolgt. 

Zusammen mit der «Alten Farb» und dem niedrigeren Gebäudeteil des Neubaus wird auf 
der nordöstlichen Seite ein neuer «Gmeindsplatz» gefasst, der weitere Adressierungen der 
Gebäude in sich aufnimmt. Der Platz löst das vorhandene Höhengefälle mit einem Kniff und 
führt eine Sitzstufenanlage ein, die als Resultat Aufenthaltsqualität unter Bäumen und einen 
neuen behindertengerechten Zugang in die «Alte Farb» verspricht. Ein Wasserelement und 
weitere Ausstattungen lassen einen räumlich klar gefassten chaussierten Bereich zu einem 
Ort für Begegnung werden. Zu der benachbarten Überbauung Dorfkern Südwest westlich 
des Projektperimeters nimmt sich der Neubau mit einer Geste zurück und lässt eine räum-
liche Verbindung der beiden benachbarten Freiräume zu, die jedoch auch Fragen aufwirft. 
Die übergeordnete Erscheinung um das neue Gemeindehaus wird durch einen ortstypi-
schen Pflasterbelag bestimmt.  

Die «Alte Farb» kommt durch den Abbruch aller späteren Anbauten als singuläres Objekt 
zur Geltung. Die leitende Idee ist der Erhalt von möglichst viel Originalsubstanz. Die hierfür 
entscheidende Massnahme ist eine Infrastrukturschicht entlang der Westfassade mit 
Treppe / Lift, Sanitäranlage und Küche. Zusammen mit dem mittigen Korridor, wie es ihn 
schon im 19. Jahrhundert gab, erlaubt diese dreiteilige Zonierung eine nachhaltige Flexibili-
tät der Nutzungsmöglichkeiten. Für die statische und brandschutztechnische Ertüchtigung 
werden die Geschossdecken verstärkt. Da im ersten Obergeschoss die meiste Originalsub-
stanz vorhanden ist, werden die entsprechenden Decken nach unten (EG) resp. nach oben 
(2.OG) verstärkt. Der Abbruch der Decke über dem 2.OG ermöglicht im Dachgeschoss ei-
nen grosszügigen Raum, der den Blick in die neu stützenfreie Dachkonstruktion freigibt. 

Für das Gemeindehaus bildet ein Stützen- / Plattensystem mit tragenden Fassaden das 
konstruktive Grundgerüst. Zur Aussteifung des Gebäudes dienen der massive Kern, Stützen 
mit Unterzügen sowie einzelne Wandscheiben. Ein gedämmtes Einsteinmauerwerk, ver-
putzt mit einem Dickbettmörtel, ist für die Aussenwände vorgesehen. In die auf dem glatten 
Kalkzementputz aufgetragene Kalktünche wird ein Sgraffitokunstwerk eingeritzt mit ortsge-
bundenen historischen Daten. Dem Terrain folgende Sockel-Betonelemente betonen die 
Erdgeschosszone mit den öffentlichen Nutzungen, die mit einem Terrazzoboden belegt 
wird. In den Verwaltungsgeschossen werden Böden, Einbauten und Wandsysteme mit 
Holzwerkstoffen aufgewertet.  

Alle öffentlichen und halböffentlichen Nutzungen sind im EG platziert, die Verwaltungsab-
teilungen sind vom 1. Obergeschoss bis ins 4. Obergeschoss auffindbar. Eine Besonder-
heit der betrieblichen Organisation liegt in der doppelten Erschliessungsanlage: Eine 
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versteckte Treppe führt von den Untergeschossen bis ins 1. Obergeschoss, eine zweite, 
offene Treppe führt ab dem 1. Obergeschoss durch die Verwaltungsabteilungen in die 
oberen Geschosse. Das Zenitallicht durch den offenen Treppenraum führt bis zur Glas-
bausteindecke über dem Erdgeschoss. Mit der Reduktion von tragenden Elementen wird 
die erforderliche Flexibilität angestrebt. Dennoch ziehen einige betriebliche Entscheide 
Nachteile nach sich, wie das Fehlen von Besprechungsräumen auf den Verwaltungsabtei-
lungen, fehlende Diskretion der Kunden durch die Disposition der Schalter. Durch die Zel-
lenstruktur der Büroräumlichkeiten kann ein modernes Bürokonzept nicht optimal erfüllt 
werden.  

Das teilweise 7-geschossige Gemeindehaus ist in der Höhe abgestuft und schafft somit viel 
abzuwickelnde Fassadenfläche. Trotz der eingeschossigen Einstellhalle liegen die Kosten 
für die Erstellung des Gemeindehauses im mittleren Bereich, dies ist ebenfalls zurückzufüh-
ren auf den eher hohen Ausbaustandard. 

Das Projekt überzeugt durch seine wohlproportionierte ortsbauliche Eingliederung. Das 
«sanfte Anschmiegen» an die empfindlichen Kontexte schaffen eine Komposition von Be-
wegungsräumen und Plätzen, in die auch die «Alte Farb» über ihre neue innere Erschlies-
sungsachse prominent eingebunden ist. Im Zusammenspiel mit der Sitztreppen-Fassung 
des «Gmeindsplatzes» und seiner Bestückung mit Bäumen und Brunnen ergibt sich ein für 
die Öffentlichkeit attraktiver Aufenthaltsplatz. Positiv bewertet werden auch die klärenden 
und ökonomisch gut durchdachten Umbauvorschläge für die «Alte Farb». Insgesamt ein 
ausgesprochen spannender Beitrag, der jedoch betrieblich funktionale Mängel aufweist. 
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Basierend auf einer präzisen städtebaulichen Analyse schlagen die Projektverfassenden für 
das Gemeindehaus einen viergeschossigen länglichen Neubau vor. Das Gemeindehaus ist 
an der Wolhuserstrasse verortet. Mit der plausiblen Umlenkung vom Gebäudekörper vereint 
der Neubau die beiden vorhandenen Bebauungsstrukturen. Zusammen mit der «Alten Farb» 
und dem Gebäude der Parz. Nr. 405 entsteht eine ortsbauliche Komposition, die den neuen 
Farbplatz aufspannt. Das Ziel, ist den oberen Dorfkern in den unteren zu transferieren. Der 
Farbplatz bildet mit dem oberen Dorfplatz und dem Gerberplatz das neue identitätsstiftende 
Erscheinungsbild von Ruswil. Die Gebäudegeometrie zeugt von einem sensitiven Umgang 
mit dem vorhandenen Kontext. Der schlankere Südteil bildet in der Strassenansicht einen 
graduellen Übergang zwischen den grossmassstäblichen Fassaden der Überbauung Dorf-
kern Südwest und der gedrungenen «Farb». Der massigere Nordteil ist von der Strasse 
abgerückt und hält gebührend Abstand zum nördlichen Nachbarn. Über das frei geformte 
Schrägdach integriert sich das Volumen unprätentiös in die Umgebung. 

Das Projekt sieht vor, aufbauend auf der Vision einer platzartigen Gestaltung der Wolhus-
erstrasse, einen zusammenhängenden unteren Dorfplatz in Erscheinung treten zu lassen. 
Darin eingebettet sind der Gerbi-Park, der Gerbi-Garten und der neue Farb-Platz am Ge-
meindehaus. Letzterer soll zum Ort für Aufenthalt und Veranstaltungen werden können und 
liegt folgerichtig unmittelbar vor dem Hauptzugang des Gemeindehauses. Eine Rundbank, 
ein Brunnen und Sitzgelegenheiten ergänzen die Baumpflanzungen. Die «Alte Farb» hat all-
seitig Zugänge und richtet sich somit unbestimmt auf die angrenzenden Freiräume aus. Das 
Freiraumkonzept wird über alle Teilbereiche durch Färberpflanzen bestimmt, deren histori-
sche Verwendung sich auch in der Architektur wiederfinden soll. Übergänge zu den be-
nachbarten Freiräumen bleiben vorerst ungeklärt. Der Freiraum hat sich seit der 1. Stufe 
nicht wesentlich weiterentwickelt und betont damit seine ursprünglichen Aussagen. So 
überzeugt die Verfasser ihr Konzept auch beschreiben, lässt es doch Fragen offen und eine 
gewisse Detaillierung vermissen. 

Die «Alte Farb» wird in ihrer Hauptsubstanz erhalten. Das Sockelgeschoss wird auf alle Sei-
ten geöffnet und dient der Öffentlichkeit als Begegnungsort mit mannigfaltigen Nutzungen. 
Um den historischen Raum besser erlebbar zu machen, wird die Decke des 1. Oberge-
schosses grossflächig geöffnet und als Galerie genutzt. Die Decke zwischen dem obersten- 
und dem Dachgeschoss wird zugunsten eines grossen Sitzungssaals entfernt, und die 
Dachbalken werden freigelegt. Die Spuren der Anbauten oder der geschlossenen Fenster 
sind pflasterartig an den Fassaden artikuliert und erinnern an die Geschichte des Hauses. 
Die forcierte Lösung im Umgang mit der alten Substanz im Innenraum steht allerdings im 
Widerspruch mit der sensiblen Restaurierung der Fassade. Die beiden «Stuben» im Ober-
geschoss, die einzigen originalen Substanzen, werden auf Kosten einer untypischen Galerie 
unverständlicherweise ausgeräumt. Der Umgang mit den stillgelegten Fassadenelementen 
in der umschriebenen Kosmetik ist subtil und sehr überzeugend. 

Mit einem leichten Knick in der Fassade akzentuiert sich der gedeckte Haupteingang hin 
zum neuen Farbplatz. Über den Eingang gelangt der Kunde in die überschaubare und räum-
lich schlicht gestaltete Schalterhalle. Mit der Anordnung der Treppe und der Liftanlage wer-
den auf Kosten einer grösseren räumlichen Transparenz die Wege in die oberen Geschosse 
kurzgehalten. Jedes Geschoss weist einen Fachschalter auf, der mit einem Wartebereich 
und einem Sitzungszimmer ergänzt wird. Die Organisation der öffentlichen Bereiche ist strin-
gent und plausibel. Diskret im Norden befindet sich der Zugang für die Mitarbeitenden, die 
durch diese Massnahme unabhängig vom Kunden das Gebäude betreten können. Die vier 
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Bürogeschosse sind alle gleich strukturiert. Eine mittlere Schicht mit Servicezonen und Ne-
benräumen trennen die beiden Bürohälften. Mit der gewählten Anordnung und durch die 
Gebäudegeometrie können die Büroflächen flexibel als Cluster oder als Einzelbüros genutzt 
und optimal belichtet werden. Die innere Organisation zeugt von einer überzeugenden Kom-
petenz in Fragen zum modernen Bürogebäude. Die Räume sind einfach und stringent um 
einen Servicekern organisiert. Die Nutzungen sind am richtigen Ort und die Struktur ermög-
licht eine hohe Flexibilität. Obwohl der Kern schlüssig ist, verhindert er gleichzeitig die Mög-
lichkeit einer grösseren wünschenswerten räumlichen Transparenz und spannenderen 
Raumbeziehungen.  

Für eine harmonische Integration greift das Gemeindehaus ländliche architektonische Ele-
mente auf. Das Sockelgeschoss ist differenziert zu den oberen Geschossen und besteht 
aus massiven vorgehängten Betonelementen. Der Überbau wird in einer rhythmisch ausfor-
mulierten Lochfassade gestaltet. Der einfache Gestaltungswille und die Materialität der 
Fenster erinnern ansatzweise an die Gestaltungsprinzipen der umliegenden Bauten. Die rote 
Farbe ist eine Reminiszenz an die Krapppflanze aus der die rote Farbe für das Färben von 
Leder gewonnen wurde. Der Neubau ist als ein einheitliches Volumen in Massivbau mit 
Kompaktdämmung verputzt konzipiert, das frei geformte Schrägdach als Leichtbau. Um 
die erforderliche Anzahl an Parkplätzen bereitzustellen, wurde eine zweigeschossige Ein-
stellhalle projektiert, das Gebäude weist somit insgesamt 6 Geschosse auf. 

Der Ausbaustandard ist eher hoch, die Kosten für die Erstellung des Gemeindehauses lie-
gen im mittleren Bereich. 

Das Projekt zeigt einen souveränen Umgang im Zusammenhang mit Themen zum Städte-
bau auf. Das viergeschossige liegende Volumen fügt sich unangestrengt in den ortsbauli-
chen Kontext ein und spannt mit den Bestandsbauten einen schönen Platz auf. Im Gegen-
satz zu den städtebaulichen Analogien überzeugt das Projekt in den abgeleiteten Fassa-
denthemen aber nicht. Der aufgelöste Betonsockel und die Proportionen der Lochfassade 
wirken fremd. Auch die Lüftungsflügel und die neu interpretierten Fensterläden in Kombina-
tion mit den Markisen sind nicht nachvollziehbar. Eine stärkere Annäherung an die ortstypi-
schen Elemente oder eine eigenständigere Fassade wären wünschenswert gewesen. 
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MARQUES ARCHITEKTEN LUZERN 
FAHRNI LANDSCHAFTSARCHITEKTEN LUZERN 

 

Marques Architekten AG 

Diplomierte Architekten ETH SIA BSA 

Rankhofstrasse 3 

6006 Luzern 

Daniele Marques, Rainer Schlumpf, Yuqi Qin 

 

Fahrni Landschaftsarchitekten GmbH 

Brünigstrasse 25 

6005 Luzern 

Christoph Fahrni, Yunus Yücuel 
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Ausgehend von der Ortsanalyse sehen die Projektverfassenden ihren Ansatz im Wechsel-
spiel von schützenswerten Bauten und Neubauten. Das geforderte Raumprogramm wird 
auf zwei ineinander verschachtelte Volumina - ein dreigeschossiges orientiert zur Wolhus-
erstrasse, ein fünfgeschossiges in Richtung Nachbarparzelle Nr. 405 - verortet. Die West-
fassade des nördlichen Nachbarhauses, neu als Platzfassade, wird bedeutungsvoll akzen-
tuiert. Die «Alte Farb» wird als respektierte Partnerin in das Ensemble miteinbezogen, indem 
diese Teil eines «Unteren Dorfplatzes» wird. Für den Ort entsteht ein neuer, stimmiger und 
gehaltsvoller Aussenraum, gerahmt von der «Alten Farb», dem Gemeindehausturm und 
dem Wohnhaus auf Parzelle Nr. 405. 

Der abgewinkelte Neubau bildet den Auftakt für den neuen unteren Dorfplatz, welcher sich 
in seiner Erscheinung bis an die Wolhuserstrasse ausdehnt. In der Logik seiner Geste ist 
folgerichtig die Adresse des Gebäudes in Richtung des Chastelewegs orientiert und belebt 
damit den Dorfplatz. Lokal bekannte Materialien, Ausstattungen und Pflanzen bestimmen 
Optik und Haptik. So wird konsequent der Dorfplatz aus Guberpflaster vorgeschlagen und 
ein neuer Brunnen zum wesentlichen Teil des Entwurfs. Einige wenige neue Lindenbäume 
sollen den Dorfplatz in seiner Aufenthaltsqualität an die bestehenden Plätze in Ruswil an-
gleichen. Die Untergeschosse sind kompakt unter dem Neubau platziert, und lassen so 
weiteres Potential für die Begrünung auf dem Platz zu. Übergangsbereiche und bestehende 
Freiräume werden mit Sorgfalt in das Konzept aufgenommen. So bildet eine Wildhecke den 
Abstand zum Nachbargebäude, die sogleich die Velostellplätze integriert. Die bestehenden 
Ulmen werden als Teil des neuen Platzes verstanden.  

Der Umgang mit der «Alten Farb» kann als schonend und denkmalverträglich bezeichnet 
werden. Die Anbauten werden rückgebaut, der Hauptbau soll integral erhalten bleiben, auf 
den Einbau eines neuen Treppenhauses wird verzichtet. Ziel ist es, die Räume wieder nutz-
bar zu machen. Das Gebäude könnte als Dokument des bäuerlichen Gewerbes und Kul-
turguts der Gemeinde dienen; mit einer öffentlichen oder halböffentlichen Nutzung als Kul-
turhaus, Gemeindegalerie und mit einem temporären Café im Sockelgeschoss als Akzen-
tuierung der angrenzenden Platzfläche sollte dies angestrebt werden. 

Die Neubauten weisen eine klassische Gliederung auf, welche dem Charakter der Be-
standsbauten in Materialität und Körnung entsprechen. So präsentieren sie sich als Mas-
sivbauten in Beton und Backstein. Verblendungen in Naturstein akzentuieren die Sockel-
zone, während die mineralische Kompaktdämmung der Obergeschosse mit einem hellen 
Kratzputz beschichtet ist. Hochrechteckige Lochfenster mit einer Dreier-Teilung orientieren 
sich im Format an den Fenstern und Jalousieläden der «Alten Farb». Sie wirken daher ver-
traut und dem Ort angemessen. Speziell wird auf den Dachrandabschluss mit Kastenrinne, 
edler Blechverkleidung und traufseitigem Natursteinfries über dem Attikageschoss der 
Turmfassade hingewiesen. Insgesamt zielt die «klassisch» reduzierte Material- und Archi-
tektursprache auf eine wertige Nachhaltigkeit hin. 

Der rechteckige Eingangsbereich mit Atrium ist attraktiv und grosszügig konzipiert. Eine 
vertikale Gebäudeerschliessung mit Treppe und Lift führt vom 3. Untergeschoss ins 
5. Obergeschoss, in welchem sich ein heller Dachraum mit Sitzungszimmer des Gemein-
derats und ein Aufenthaltsraum befindet. Die Organisation der Gemeindeverwaltung in zwei 
gekoppelten Baukörpern ist übersichtlich, funktional und besuchergerecht. In den meisten 
Geschossen ist eine klare Trennung von Mitarbeitenden und Kunden ersichtlich. Im Sozial-
amt fehlt diese Trennung. So fehlen Funktionsflächen vor den Fenstern und Bewegungsab-
stände von einem Meter sind nicht gewährleistet. Die Steuerabteilung ist in mehrere 
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Zellenbüros aufgeteilt. Durch die Zellenstruktur der Büroräumlichkeiten im Südflügel kann 
ein modernes Bürokonzept nicht angeboten werden. Die Flexibilität der Raumnutzung ist 
damit stark eingeschränkt. Unabhängig von der kritischen Fluchtweglänge des Normalge-
schosses wird das Fehlen eines zweiten Treppenhauses auch als Mangel an Flexibilität und 
unabhängiger Gebäudenutzung gesehen. 

Der Neubau ist als ein zweiteiliges, abgestuftes Volumen in Massivbau mit Kompaktdäm-
mung verputzt konzipiert, das Steildach in Leichtbau. Das Projekt weist maximal acht Ge-
schosse auf, wobei drei davon unterirdisch für die zweigeschossige Einstellhalle sowie für 
Kellernutzungen vorgesehen sind. Mit den hohen Ausbaukosten liegen die Kosten für die 
Erstellung des Gemeindehauses im Vergleich am höchsten. 

Die Projektverfassenden standen vor einer grossen Herausforderung, die Kritikpunkte aus 
der 1. Stufe positiv in ihr neues Konzept zu integrieren. Das Projekt der 2. Stufe lässt sich, 
wie bereits das der 1. Stufe, stark von der Morphologie des historischen Dorfes leiten. Prä-
gende Walmdächer und kubische Grundformen bilden ein Ensemble mit der «Alten Farb» 
als historische Partnerin. Der Umgang mit der «Alten Farb» ist dem Denkmal angemessen. 
Die aufgezeigten Nutzungen als Haus für Vereine, als Kulturhaus mit Café dokumentieren 
die Absicht, das Haus künftig integral zu erhalten. Ausdruck und Visualisierungen der Neu-
bauten lassen keinen Zweifel über eine stimmige, integrative, dem Ort angemessene Archi-
tektur aufkommen. Das Projekt besinnt sich auf die lokale Baukultur und ordnet dieser wei-
tere Ansprüche an Ökologie und Stadtklima bewusst unter. Ob dies so vehement durchge-
setzt werden muss, bleibt fraglich. 

Trotz grosszügiger Platzsituation, mit welcher die Wohnqualität des Wohngebäudes auf der 
Nachbarsparzelle Nr. 405 nicht gross beeinträchtigt wird, steht die Komposition im Unter-
abstand. Das Projekt weist ebenfalls betrieblich-funktionale Mängel auf und kann so nicht 
überzeugen. 
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9.2 PROJEKTE DER 1. STUFE  
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A6 ARCHITEKTEN BUTTISHOLZ 
HUNKELER PARTNER ARCHITEKTEN SCHENKON 

FREIRAUMARCHITEKTUR LUZERN 

«KAMERAD» 

 

ARGE 

A6 Architekten AG 

Unterdorf 12 

6018 Buttisholz 

Hunkeler Partner Architekten AG 

Im Dorf 1 

6214 Schenkon 

Nicole Birrer, Patrick Ziswiler, Martin Helfenstein, André Hunkeler 
 
freiraumarchitektur GmbH 

Alpenquai 4 

6005 Luzern 

Markus Bieri, Julia Bieri 

 







 

 

Zweistufiger Studienauftrag Gemeindehaus Ruswil. Schlussbericht.   |   11. Februar 2025 76 

  



 

 

Zweistufiger Studienauftrag Gemeindehaus Ruswil. Schlussbericht.   |   11. Februar 2025 77 

 

 
B2G ARCHITEKTEN SEMPACH 

LAND SCHAFFT SURSEE 

 

B2G Architekten SIA AG 

Hildisriederstrasse 2 

6204 Sempach 

Sandro Amgarten, Michelle Keller, Laura Roncelli, Sabrina Huber, Yannick Bucher 

 

LAND SCHAFFT GmbH 

Industriestrasse 9 

6210 Sursee 

Mihaela Clitan 
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BOSSHARD & LUCHSINGER ARCHITEKTEN LUZERN 

ANDREAS GERVASI ARCHITEKTEN LUZERN 

WIKU ARCHITEKTEN LUZERN 

CHRISTOPH WEY LANDSCHAFTSARCHITEKTEN LUZERN 

 

ARGE Mythenstrasse 7 

Mythenstrasse 7 

6003 Luzern 

Bosshard & Luchsinger Architekten AG 

Max Bosshard 

Andreas Gervasi Architekten GmbH 

Andreas Gervasi 

wiku architekten GmbH 

Brigitta Kurmann, Marion Winkler 
 
Christoph Wey Landschaftsarchitekten FH BSLA 

Mythenstrasse 7 

6003 Luzern 

Christoph Wey 
  








